
  

Den Namen des Kamin-Protestierers genannt

Zeitung verletzt nicht die Persönlichkeitsrechte des
Mannes

„Außerdem war da 2017 auch noch…“ lautet die Überschrift zu einem Artikel, in dem
eine Lokalzeitung auf örtliche Ereignisse zurückkommt, die sich im zu Ende
gehenden Jahr zugetragen haben. Dabei werden auch der volle Name und der Beruf
eines Mannes genannt, der durch eine Protestaktion auf dem Kamin eines
ehemaligen Firmengebäudes im März 2017 auf seine Kritik an einem
Investorenauswahlverfahren aufmerksam gemacht habe. Ein Leser wendet sich mit
einer Beschwerde an den Presserat. Er sieht durch die Nennung des Namens des
Mannes dessen Persönlichkeitsrecht verletzt. Der Beschwerdeführer weist darauf
hin, dass der Name in der Erstveröffentlichung nicht genannt worden sei. Die Zeitung
nimmt zu der Beschwerde nicht Stellung.

Der Presserat erkennt in der Veröffentlichung keine Verletzung presseethischer
Grundsätze. Die Beschwerde ist unbegründet. Die identifizierende Berichterstattung
ist nicht zu beanstanden, da der Betroffene im Rahmen einer aufsehenerregenden
Aktion öffentlich protestiert hatte. In diesem Zusammenhang muss er damit rechnen,
dass dann auch sein Name genannt wird. Im konkreten Fall überlagert das
öffentliche Interesse den Persönlichkeitsschutz des Betroffenen.

Aktenzeichen:1120/17/1
Veröffentlicht am: 01.01.2018
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: unbegründet 
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